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Stadt Radeburg 
 
Stadtverwaltung Radeburg - Heinrich-Zille-Straße 6 - 01471 Radeburg                    
 

 

☒ Beschlussvorlage   ☐ Informationsvorlage 
 

☐ Tischvorlage    ☐ Wiedervorlage 
 

☒ öffentlich     

☐ nichtöffentlich 
 

TOP 3 
 
Gremium TA Amt Bauamt 
Datum 06.02.2024 Verfasser Schirdewan 

 
Beratungsfolge 
Status Sitzungsdatum Gremium Beschluss-Nr. 

    
 
Gegenstand 
 

☒ Beratung und Beschluss 

☐ Information 

Bauvorhaben: 
Bauvoranfrage: Neubau von 3 Mehrfamilienwohnhäusern, 
Rückbau, Erweiterung, Umnutzung des Bestandsgebäudes 
eines Hotels zu Wohnnutzung, Errichtung Spielplatz 
 
Baugrundstück: 
Gemarkung Radeburg, Fl.-Nr. 882/15 
Großenhainer Straße 39 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung von 3 Mehrfamilienhäusern. Im Zuge dieser 
Bauvoranfrage sind der Rückbau der Gaststätte Radeburger Hof, die Erweiterung und Umnutzung 
des Bestandsgebäudes (Hotel) zur Wohnnutzung sowie die Errichtung eines Spielplatzes geplant. 
Bereits am 17.05.2023 wurde eine Bauvoranfrage durch den Bauherrn eingereicht. Die 
Stellungnahme der Gemeinde konnte aufgrund einer Überschreitung des Maßes der baulichen 
Nutzung nicht erteilt werden. Zudem war die Erschließung, speziell das Niederschlagswasser, nicht 
gesichert. 
Am 08.12.2023 fand ein Abstimmungstermin zwischen dem Bauherrn, der Stadt Radeburg und 
Vertretern des Landratsamtes Meißen statt, in dem neben der Ableitung von Niederschlagswasser 
auch ein Stellplatzschlüssel von 1,5 SP/WE abgestimmt sowie eine Schallimmissionsprognose 
hinsichtlich der Gewerbelärmimmissionen besprochen wurde. Weiterhin wurde vereinbart, dass es 
keine zweite Einfahrt zur S91 – Großenhainer Straße geben soll. Es wurde abgestimmt, dass das 
Hotel kein Staffelgeschoss erhält. Die maximale Gebäudehöhe der neu zu errichtenden 
Mehrfamilienhäuser soll sich der Höhe des ehemaligen Hotels unterordnen. Jedes der 3 neuen 
Mehrfamilienhäuser endet in der obersten Etage als Staffelgeschoss, dessen First 10 cm unterhalb 
der Attikahöhe des ehemaligen Hotels liegt. Eine überarbeitete Bauvoranfrage unter 
Berücksichtigung o.g. Änderungen wurde eingereicht. 
 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Meißen wird durch die Unterschreitung von 10 cm 
zwischen der Attikahöhe des Hotels und den Dachfirsten der Mehrfamilienhäuser das 
Beratungsergebnis zum gestalterischen städtebaulichen Ziel (absteigende Staffelung der 
Gebäudehöhen) erreicht. 
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